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Vorwort 

Die Entwicklung der Städte und Gemeinden, des ländlichen Raumes insgesamt, un-

terliegt immer rascheren Veränderungen. Im Zeitalter der Globalisierung ist eine Aus-

dünnung von peripheren Bereichen in einigen europäischen Ländern schon zu be-

merken. Die Dörfer stehen vor neuen, großen Herausforderungen und viele, beson-

ders finanzschwächere Gemeinden stoßen an die Grenzen der Belastbarkeit. Mit den

ökonomischen Zwängen schreiten auch die Funktionsverluste des ländlichen Rau-

mes immer weiter voran. Die daraus folgende Verlagerung der Wirtschaftskraft führt

zu einer immer stärker werdenden Unterversorgung der Gemeinden im Dienstlei-

stungsbereich. Die Gemeinden werden zu Schlafstätten, denn gelebt und eingekauft

wird andernorts. Ein geordneter Rückzug aus den bisherigen Siedlungsräumen ab-

seits der Ballungszentren, oder ein sich selbst Überlassen der ländlichen Gemeinden

kann aber kein Erfolgsrezept sein.

Im Gegensatz dazu steht die dynamische Bevölkerungsentwicklung in manchen Gemeinden, vor allem in eini-

gen Stadtteilen unserer Landeshauptstadt. Mit den neuen Bürgerinnen und Bürgern ergeben sich aber auch

neue Berührungspunkte, die Anonymität steigt und Konflikte sind möglich. Menschen können zunehmend

schwerer motiviert werden, sich ehrenamtlich zu betätigen.

Mit der Gemeindeentwicklung möchte ich die Folgen dieser Entwicklungen beeinflussen und zu einer positiven

Veränderung beitragen. Es soll eine ganzheitliche Entwicklung, die nicht nur eine Modernisierung materieller

Strukturen anstrebt, sondern auch soziale Interaktionen und örtliche Kommunikation fördert, entstehen. Gemein-

den, Stadtteile und Regionen sollen sich im Umfeld positionieren und die vorhandenen Stärken und Potenziale

ausbauen. 

Im Mittelpunkt des Programmes „Gemeindeentwicklung" steht der Nutzen für die Menschen. Mit einer breiten

Bürgerbeteiligung als tragende Säule werden alle Gruppen in den Gemeinden und Stadtteilen verstärkt ange-

sprochen und das Selbstbestimmungsengagement gefördert. Der jungen Generation wird für ihre Ideen und ihr

Engagement eine Plattform geboten. Auch das Miteinander von Alt und Jung soll verstärkt Berücksichtigung fin-

den. Gemeinsam etwas umzusetzen, die Stärken der Menschen, Talente und Ideenreichtum zu fördern und zu

nutzen, ist unser Weg, der auch in Zukunft den Erfolg bringen wird. 

Ich lade Sie ein, sich auch an der Gemeindeentwicklung Salzburg zu beteiligen und damit bei der Gestaltung Ih-

res Lebensraumes aktiv mitzuwirken.

Landesrätin Doraja Eberle
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1. Einleitung

Die Gemeindeentwicklung Salzburg (GE) versteht

sich als Kompetenzzentrum zur Erhaltung und Ver-

besserung der Lebensqualität in den Gemeinden,

Städten und Regionen im Land Salzburg. Wir setzen

uns mit Bürgerinnen und Bürgern, Politikerinnen und

Politikern, Expertinnen und Experten an einen Tisch,

überlegen und beraten gemeinsam, wo die Zukunfts-

chancen liegen und was die besten Entwicklungs-

chancen für Salzburg und die jeweilige Gemeinde

sind. Ganz entscheidend für den Erfolg unseres Han-

delns ist die Mithilfe engagierter Bürgerinnen und

Bürger vor Ort. Gemeindeentwicklungs-Maßnahmen

und -Projekte sind nur dann erfolgreich, wenn sie von

der Bevölkerung mitgetragen und mitentschieden

werden. Unsere Rolle sehen wir darin, Gemeinden,

Regionalverbände und  Stadtteilvereine auf ihrem

Weg in die Zukunft bestmöglich zu beraten, zu unter-

stützen und zu begleiten.

1.1 Ziele und Aufgaben

– Initiativen auf Gemeindeebene themenbezogen

koordinieren und betreuen

– Projekte und Maßnahmen auf lokaler und regio-

naler Ebene organisatorisch und finanziell unter-

stützen

– umfassende Konzepte als Grundlage für die Ent-

wicklung auf lokaler und regionaler Ebene unter-

stützen

– bedeutsame, innovative Modellprojekte fördern

und entwickeln

– Bürgerbeteiligung von der Projektentwicklung bis

zur Umsetzung initiieren

– Bewusstsein für Prozesse schaffen, welche die

Lebensqualität in Stadt und Land erhalten und

weiter verbessern

2. Organisation

2.1 Salzburger Landesregierung

Die Gemeindeentwicklung ist im Ressortbereich von

Landesrätin Doraja Eberle verankert. Ihr obliegen

– die Kenntnisnahme der Richtlinien und die Vorla-

ge an die Salzburger Landesregierung

– der Beschluss über die Aufnahme von Gemeinden

und Stadtteilvereinen zur umfassenden Betreuung

in das Programm der Gemeindeentwicklung

– der Beschluss über die Unterstützung von Projek-

ten und die Freigabe der Förderungsmittel an Ge-

meinden, Stadtteilvereine und Regionalverbände

– die Zustimmung zu den Jahresarbeitsprogram-

men und Tätigkeitsberichten der Projektgruppe

PROJEKTGRUPPE GEMEINDEENTWICKLUNG

Leiter der Projektgruppe Gemeindeentwicklung

Salzburger Landesregierung

Ressort Landesrätin Doraja Eberle Beirat der

Gemeindentwicklung

Salzburg

Vorsitz - Referat Volkskultur

und Erhaltung des kulturellen

Erbes

SIR - Mitarbeiter

Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen

SBW - Mitarbeiter

Salzburger Bildungswerk

Grafik 1: Organigramm der Gemeindeentwicklung Krasser 2009

Amt der Salzburger Landesregierung

Abteilung Kultur, Gesellschaft und Generationen, Referat Volkskultur 

und Erhaltung des kulturellen Erbes
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Gemeindeentwicklung

– die Zustimmung zu allen Projekten der Gemein-

deentwicklung

– die Zustimmung zur Auswahl der Jahresthemen

– die Zustimmung zu den transnationalen Projekten

der Gemeindeentwicklung (EU-Projekte)

– die Bestellung der Leitung der Projektgruppe auf

Vorschlag der Vorstände des SIR (Salzburger In-

stitut für Raumordnung und Wohnen) und des

SBW (Salzburger Bildungswerk)

2.2 Amt der Salzburger Landesregierung

Innerhalb des Amtes der Salzburger Landesregie-

rung liegt die Zuständigkeit entsprechend der Ge-

schäftseinteilung des Landes Salzburg bei der Abtei-

lung 12: Kultur, Gesellschaft und Generationen, Refe-

rat 12/05: Volkskultur und Erhaltung des kulturellen

Erbes. Dem Referat obliegt weiters der Vorsitz im

Beirat der Gemeindeentwicklung.

2.3 Projektgruppe Gemeindeentwicklung

Leitung 

– Die Leitung wird einer Person übertragen, die

nachstehendem Anforderungsprofil entspricht: Ab-

geschlossenes Universitätsstudium, Erfahrung im

Bereich der Gemeinde- und Regionalentwicklung

und Kenntnisse im Projektmanagement.

– Diese Person ist verantwortlich für die Leitung

und Koordination aller Projekte und Maßnahmen,

welche die Gemeindeentwicklung betreffen. Diese

Tätigkeit umfasst sowohl die fachliche Leitung der

Gemeindebetreuung als auch die Leitung der Öf-

fentlichkeitsarbeit der Gemeindeentwicklung.

– Dem / der LeiterIn obliegen die Geschäftsführung

des Beirates der Gemeindeentwicklung und die

Abwicklung der Landesförderungen.

– Er / sie bestimmt über den Einsatz der Sponsormittel

unter Abstimmung mit den Sponsoren und den Tätig-

keitseinsatz der zugeteilten MitarbeiterInnen.

– Er / sie ist AnsprechpartnerIn für das Ressort.

– Dem / der GeschäftsführerIn obliegt die Kontrolle

über die Verwendung der Personal-, Projekt- und

Sachsubventionen des Landes an das SIR und

SBW für diesen Bereich.

MitarbeiterInnen

– Die MitarbeiterInnen werden vom SIR und SBW

im Rahmen der Personal- und Sachsubvention

des Landes beigestellt.

– Es können weitere MitarbeiterInnen vom SIR und

SBW im Einvernehmen mit der jeweiligen Ge-

schäftsführung für einzelne Projekte zugezogen

werden. Dafür erfolgt eine finanzielle Abgeltung.

– Dienststelle der MitarbeiterInnen sind das SIR

und das SBW.

2.3.1 Salzburger Institut für Raumord-

nung und Wohnen (SIR)

– Das SIR stellt MitarbeiterInnen für die Projekt-

gruppe im Umfang der Personal- und Sachsub-

vention des Landes zur Dienstleistung bereit.

– Die Einstellung und Zuteilung von MitarbeiterIn-

nen für diesen Bereich erfolgt ausschließlich mit

Zustimmung der Leitung und im Rahmen der Per-

sonal- und Sachsubventionen des Landes und

anderen Erträgen. 

– Das SIR führt die Personal- und Sachsubvention

des Landes für diesen Bereich in einem eigenen

Budgetansatz.

2.3.2 Salzburger Bildungswerk (SBW)

– Das SBW stellt MitarbeiterInnen für die Projekt-

gruppe im Umfang der Personal- und Sachsub-

vention des Landes zur Dienstleistung bereit.

– Die Einstellung und Zuteilung von MitarbeiterIn-

nen für diesen Bereich erfolgt ausschließlich mit

Zustimmung der Leitung und im Rahmen der Per-

sonal- und Sachsubventionen des Landes und

anderen Erträgen.

– Das SBW führt die Personal- und Sachsubvention

des Landes für diesen Bereich in einem eigenen

Budgetansatz.

– Das SBW verwaltet die Sponsormittel gemäß dem

Sponsorvertrag.

2.4 Gemeindeentwicklungsbeirat

Alle Förderansuchen der Gemeinden, Regionalver-

bände und Stadtteilvereine sind an den Beirat zu rich-
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ten. Dieser legt unter Zuhilfenahme der Kriterien über

die Förderfähigkeit und –höhe dem ressortzuständi-

gen Regierungsmitglied die Bewertung der Förderan-

träge vor. Der Gemeindeentwicklungsbeirat tagt vor-

aussichtlich zu folgenden Terminen:

1. Dienstag im März

1. Dienstag im Juni

1. Dienstag im Oktober

1. Dienstag im Dezember

Die Förderansuchen müssen jeweils mindestens eine

Woche vor dem Sitzungstermin in der Geschäftsstel-

le des Beirats eingelangt sein.

Wenn es durch besondere Gegebenheiten erforder-

lich ist von den Richtlinien abzuweichen, ist der Bei-

rat der Gemeindeentwicklung damit zu befassen.

3. Förderkriterien und Förderübersicht

Gemeinden, Regionalverbänden und Stadtteilverei-

nen soll unbürokratisch und schnell geholfen werden,

innovative Projekte im Rahmen der Gemeindeent-

wicklung umzusetzen. Die nunmehr 25-jährige Erfah-

rung in der Gemeindeentwicklungsarbeit hat gezeigt,

dass Geld (Förderbeträge) in Wissen und Know-how

am sinnvollsten angelegt ist und nur so dauerhaft

Früchte trägt. Aus diesem Grund werden schwer-

punktmäßig projektvorbereitende Prozesse gefördert.

Diese sollten jedoch keinen wissenschaftlichen Cha-

rakter aufweisen, sondern vielmehr pragmatisch und

umsetzungsorientiert sein. 

Gefördert werden:

– Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Presseaussendungen,

Veranstaltungsankündigungen, Bewusstseinsbil-

dung)

– Bildungsarbeit (z.B. Schulungen, Seminare, Ex-

kursionen)

– Bürgerbeteiligungsprozesse (z.B. Workshops,

Charrettes)

– Bestandsaufnahmen (z.B. Studien, Bauaufnah-

men)

– Entwicklung von Projekten und Konzepten (z.B.

Gestaltungswettbewerbe, Ideenfindung)

– Planungen (z.B. Bauplanung, Freiraumgestaltung)

Nicht gefördert werden:

– Projekte ohne besonderen Anspruch (z.B. lang-

jährig bekannte, erprobte, standardisierte Projek-

te)

– Pflichtaufgaben der Gemeinde (z.B. Gehälter

Schneeräumung)

– Laufende oder abgeschlossene Projekte, die nicht

innerhalb eines Gemeindeentwicklungsprozesses

oder anderer vom Beirat anerkannter Prozesse

entwickelt wurden, sowie die Durchführung glei-

cher Projekte über mehrere Jahre.

Grundlagen und Kriterien zur Beurteilung von

Projekten der Gemeindeentwicklung Salzburg:

Die folgende Liste von Kriterien wird vom Beirat zur

Beurteilung der Förderungswürdigkeit und Förde-

rungshöhe herangezogen. Um ein Projekt als förde-

rungswürdig einzustufen, sind die Kriterien "klare

Konzeptionierung", "gute Umsetzungschancen",

"Bürgerbeteiligung" und "Maßstabsgerechtigkeit des

Projektes" jedenfalls zu erfüllen. Die weiteren Krite-

rien geben Aufschluss über die maximale Förderhöhe

für das Projekt. Der endgültige Fördersatz berück-

sichtigt auch die von der Abt. 11 des Amtes der Salz-

burger Landesregierung zur Verfügung gestellte Liste

über die Finanzstärke der Gemeinden.

Alle eingereichten Förderungsansuchen werden nach

folgenden Kriterien, entsprechend Tabelle 1, bewer-

tet:

Verfahrenskriterien

– Klare Konzeptionierung

– Umsetzungschancen

– Bürgerbeteiligung

Inhaltliche Kriterien

Soziokulturelle Kriterien

– Maßstabsgerechtigkeit des Projektes

– Berücksichtigung von Interessen förderungswürdi-

ger Bevölkerungsgruppen

– Bewusstseinsbildung

Ökologische Kriterien

– Emissionswirkungen

– Auswirkungen auf den Naturraum

– Umfang und Art des Ressourceneinsatzes
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Wirtschaftliche Kriterien

– Wirkung während der Projekt- und Umsetzungs-

phase

– Dauerhafte Auswirkungen

– Innovativer Charakter und Originalität des Vorha-

bens

– Pilot- und Vorzeigeprojekte

Weitere Förderbestimmungen:

Eine Förderung kann nur im Rahmen der im Bereich

Gemeindeentwicklung zur Verfügung gestellten För-

dermittel des Landes gewährt werden. Es können da-

her auch grundsätzlich förderbare Projekte aufgrund

fehlender finanzieller Mittel als nicht förderbar einge-

stuft werden.

Um die Bindung der finanziellen und personellen Mit-

tel planbar zu erhalten, bleibt eine erteilte Förderzu-

sage 18 Monate aufrecht. Werden die zugesagten

Fördergelder seitens des Antragstellers nicht inner-

halb dieser 18 Monate mittels Verwendungsnachweis

angefordert, erlischt die Förderzusage automatisch. 

Stadtteilvereine im Programm der Gemeindeentwick-

lung erhalten die Fördergelder unmittelbar nach der

Förderzusage ausbezahlt. Ein Verwendungsnach-

weis über diesen Betrag ist spätestens 18 Monate

nach Ausbezahlung vorzulegen.

Salzburg, im Juli 2009

Kriteriengruppe Nr. Kriterium Aspekte/ Beispiele Gewichtung

Verfahrenskriterien

1 Klare Konzeptionierung Zeitpläne, Durchführungsorganisation,

Einbindung vorhandener Konzepte

zur Förderung

erforderlich

2 Umsetzungschancen Politischer Wille, Eigenmittelbereitstellung

3 Bürgerbeteiligung Bürgerbeirat, Öffentlichkeitsarbeit

Inhaltliche Kriterien

Soziokulturelle

Kriterien

4 Maßstabsgerechtigkeit Dimension des Projekts ("passt in die

Gemeinde")
zur Förderung

erforderlich

5 Berücksichtigung förderungswürdiger

Bevölkerungsgruppen

Kinder, Jugendliche, Pendler …

Gleichberechtigung

Bei Erfüllung

Erhöhung der

Förderung möglich

6 Bewusstseinsbildung Bewusstsein für Prozesse schaffen, die

die Lebensqualität in Stadt und Land

erhalten und weiter verbessern

Ökologische

Kriterien

7 Emissionswirkungen Luft, Wasser, Boden, Lärm, Verkehr,

Energie, Abfall

8 Auswirkungen auf den Naturraum Landschaftsbild, Artenschutz,

Wasserhaushalt

9 Umfang und Art des

Ressourceneinsatzes

Verwendete Materialien, geschlossene

Stoffkreisläufe, regionale

Ressourcenbasis

Wirtschaftliche

Kriterien

10 Wirkung während der Projekt- und

Umsetzungsphase

Wertschöpfung und Beschäftigung

(lokal/regional)

11 Dauerhafte Wirkungen Wertschöpfung und Beschäftigung

(lokal/regional), Netzwerkbildung,

Infrastruktureffekt, Qualifikationsniveau,

Folgebelastungen (Folgekosten)

12 Innovativer Charakter des Projekts Pilot- und Vorzeigeprojekte
Bei Erfüllung weitere

Erhöhung der

Förderung möglich

Tabelle 1: Förderkriterien für GE-Projekte nach Prof. Scherrer Krasser 2009
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4. Leistungen der Gemeindeentwicklung

4.1 Umfassend betreute „GE-Gemeinde“

und „Gemeindeinitiative“

4.1.1 Was ist eine umfassende Betreuung?

Eine Gemeinde oder ein Stadtteilverein wird dann als

"Gemeindeentwicklungsgemeinde" bezeichnet, wenn

sie/er für die Dauer von mindestens fünf Jahren be-

treut wird. Dies setzt eine kontinuierliche und enga-

gierte Arbeitsweise seitens der BürgerInnen und der

Gemeinde voraus. 

Unter einer „Gemeindeinitiative“ verstehen wir die

schriftliche Beschlussfassung einer Gemeinde, über

mehrere Jahre Projekte zu einem bestimmten The-

menschwerpunkt vorzubereiten und durchzuführen.

Dabei können von der Gemeindeentwickung aufbe-

reitete Themen übernommen (z.B. Generationendorf-

projekt, Altern in guter Gesellschaft) oder von den

BürgerInnen einer Gemeinde selbst entwickelt wer-

den. Jedenfalls muss es zu den Zielen der Gemein-

deentwicklung der jeweiligen Gemeinde passen und

den Richtlinien der Gemeindeentwicklung entspre-

chen. Wichtig hierbei ist die Zustimmung der Gemein-

devertretung (Vereinsvorstand bei Stadtteilvereinen).

Es wird der Wille der Gemeinde vorausgesetzt, inner-

halb dieser fünf Jahre mehrere verschiedenartige

Projekte zur Gemeindeentwicklung umzusetzen (z.B.

Ortsgestaltung und Sozialprojekt mit Kindern).

Jährlich werden ein bis zwei Gemeinden bzw. Stadt-

teilvereine in das Programm der Gemeindeentwick-

lung aufgenommen.

4.1.2 WER kann ansuchen?

Alle Salzburger Gemeinden und gegründete Stadtteil-

vereine der Landeshauptstadt können in das Pro-

gramm der Gemeindeentwicklung aufgenommen

werden. Auch jene Gemeinden, die bereits in den ver-

gangenen 25 Jahren entweder für fünf oder zehn

Jahre im Programm der Dorf- und Stadterneuerung

bzw. Gemeindeentwicklung waren, können wieder

aufgenommen werden. 

4.1.3 WIE ist der Ablauf?

BürgermeisterIn der Gemeinde oder Obmann/-frau

des Vereins für Stadtteilentwicklung stellt ein Ansu-

chen mittels beiliegendem Formular an den:

Beirat der Gemeindeentwicklung

Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen

Schillerstraße 25

A-5020 Salzburg

GE- Gemeinden
Nicht GE-

Gemeinden 
Regionalverbände Stadtteilvereine

Förderfähig Ja Nein Nein Ja

Höchste Fördersumme pro Jahr und

Antragsteller
Euro 40.000 Euro 20.000

Fördersatz nach Förderkriterien

und  Finanzstärke der

Gemeinde 

nach Förderkriterien

50 - 100%

Finanzierungs-

abhängig

(Entscheidung des

GE-Beirats)

Dauer 5 Jahre, Wieder-

aufnahme möglich

5 Jahre, Wieder-

aufnahme möglich

Betreuungsleistung durch GE-

MitarbeiterInnen

höchstens 300 Stunden

pro Jahr

höchstens 300

Stunden pro Jahr

Förderfähigkeit von Umsetzungen im

Rahmen von Gemeindeinitiativen

Ja, für kleine

Maßnahmen bis 

Euro 15.000 im

Budgetrahmen von

Euro 40.000

Ja

Förderung von GE-Gemeinden und Stadtteilvereinen

Tabelle 2: Förderung von GE-Gemeinden und Stadtteilen Krasser 2009
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In Erstgesprächen erfolgt eine Strategieentwicklung

zur Vorgangsweise in der Gemeinde. Diese Vor-

gangsweise wird in Zusammenarbeit mit Bürgermei-

sterIn, Gemeinderat und Interessensgruppen festge-

legt.

Bei Stadtteilen der Landeshauptstadt Salzburg ist die

Gründung eines Vereines mit dem Namen "Verein

Stadtteilentwicklung 'Name'" (z.B. Verein Stadtteilent-

wicklung Gnigl) erforderlich. Dieser hat das Aufnah-

meansuchen zu stellen. Die Strategieentwicklung zur

Vorgangsweise erfolgt mit den Vorstandsmitgliedern

bzw. Interessensgruppen des Stadtteiles.

Startphase Gemeinde / Stadtteilverein:

Je nach definierter Vorgangsweise finden öffentliche

Einführungsworkshops unter Bürgerbeteiligung,

Stadtteilfrühstücke, Experten- und Fachveranstaltun-

gen oder Exkursionen statt. Es wird ein Zukunftspro-

fil erarbeitet. Daran sollen sich politische Vertretun-

gen und Interessensgruppen beteiligen. Das Zu-

kunftsprofil wird bei Gemeinden von der Gemeinde-

vertretung und bei Stadtteilvereinen vom Vereinsvor-

stand beschlossen. 

Stadtteilvereine sind den Gemeinden gleichgestellt.

Wurde durch andere Programme oder Initiativen z.B.

AGENDA 21 Prozesse, etc. bereits ein umfassendes

Gemeindeentwicklungskonzept erarbeitet, kann die-

ser Schritt entfallen. Jedenfalls muss jedoch ein

schriftlicher Bericht über die gewünschte Vorgehens-

weise in den folgenden fünf Jahren vorgelegt werden.

Aufnahme:

Die Entscheidung über die Aufnahme in das Programm

wird über Vorschlag des Gemeindeentwicklungs-Beira-

tes von der Salzburger Landesregierung getroffen.

Betreuungsphase: 

Die Betreuungsphase dauert fünf Jahre, ab dem Zeit-

punkt der Aufnahme, die jeweils zu Jahresbeginn

stattfindet. Während dieser Zeit ist es der Gemeinde

möglich, für Projekte Betreuungsleistungen und För-

dergelder von der Landesregierung zu erhalten.

Evaluierungsphase:

Nach Ablauf der fünf Jahre ist von der Gemeinde ein

schriftlicher Bericht mit Fotodokumentation über die

durchgeführten Projekte und Maßnahmen beim Beirat

der Gemeindeentwicklung abzugeben. Dieser soll auch

digital übermittelt werden. 

Welche Leistungen erhält der Antragsteller?

Betreuungsleistungen:

Die Betreuung und Beratung durch das Team der Ge-

meindeentwicklung ist für die Gemeinde kostenlos.

Die maximale Betreuungsleistung pro Jahr be-

schränkt sich auf 300 Arbeitsstunden. Die Leistung

der Öffentlichkeitsarbeit für Gemeinden (z.B. Ein-

schaltungen in Lokalzeitungen) ist dem Projektmaß-

stab entsprechend begrenzt.

Finanzielle Förderungen:

Eine Gemeinde kann für ihre, im Rahmen der Ge-

meindeentwicklung ausgearbeiteten Projekte jeder-

zeit Förderanträge an den Beirat der Gemeindeent-

wicklung stellen. Gemeinden und Stadtteilvereine der

Stadt Salzburg, die Gemeindeinitiativen durchführen,

stellen am Ende des Kalenderjahres einen Förderan-

trag über die gesamten Projekte, die im Rahmen die-

ser Initiative mit entsprechender Betreuung durch ei-

ne/-n MitarbeiterIn der Gemeindeentwicklung abge-

wickelt wurden. Die Höhe der Förderung richtet sich

nach der Qualität des eingereichten Projektes und

der Finanzstärke der Gemeinde. Bei Stadtteilvereinen

entscheidet der GE-Beirat über den Fördersatz.

Welche Pflichten hat der Antragsteller?

Es sind die Förderrichtlinien des Landes Salzburg

einzuhalten. Bei Publikationen, Einladungen und Ver-

anstaltungen sind die entsprechenden Logos des-

Landes, der Gemeindeentwicklung und deren Spon-

soren anzubringen.

4.2 Förderung von einzelnen GE-Projek-

ten

4.2.1 Was ist ein Einzelprojekt?

Die Richtlinien sehen vor, dass auch spezifische, klar

definierte, innovative Projekte von "Nicht-Gemein-

deentwicklungs-Gemeinden" von der Gemeindeent-

wicklung unterstützt werden können. Das bedeutet,

dass Gemeinden mit singulären Projektwünschen,

die im Bereich der Gemeindeentwicklung liegen, un-

terstützt werden. Gleiches gilt für Regionalverbände,

die sich mit Regionalentwicklung beschäftigen.

Salzburg, im Juli 2009
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4.2.2 WER kann ansuchen?

Alle Gemeinden und Regionalverbände Salzburgs

können um Förderung für ein Einzelprojekt ansu-

chen. Wichtig hierbei ist, dass bereits in der Frühpha-

se der Projektentwicklung die Gemeindeentwicklung

eingebunden wird.

4.2.3 WIE ist der Ablauf?

Die Antragstellung erfolgt mittels beiliegenden For-

mulars an den Beirat der Gemeindeentwicklung.

Betreuungsphase:

Die Betreuungsphase erstreckt sich über die Laufzeit

des Projektes.

Betreuungsleistungen:

Die Betreuung und Beratung durch das Team der Ge-

meindeentwicklung ist für den Antragsteller kosten-

los. Die Betreuungsleistung richtet sich nach dem

Umfang des Projektes, beträgt maximal aber 100 Ar-

beitsstunden pro Jahr.

Finanzielle Förderungen:

Der Antragsteller kann für sein Projekt Förderanträge

an den Beirat der Gemeindeentwicklung stellen. Die

Höhe der Förderung richtet sich nach dem Grundför-

dersatz von 40% zuzüglich einem  Steigerungsbetrag

und der Finanzstärke der Gemeinde (siehe Tabelle 3)

Evaluierungsphase:

Nach Abschluss des Projektes ist ein schriftlicher Be-

richt mit Fotodokumentation vorzulegen.

Welche Pflichten hat der Antragsteller?

Es sind die Förderrichtlinien des Landes Salzburg

einzuhalten. Bei Publikationen, Einladungen und Ver-

anstaltungen sind die entsprechenden Logos des

Landes, der Gemeindeentwicklung und deren Spon-

soren anzubringen.

4.3 GE-Jahresschwerpunkt und Interne

Projekte, Aufbereitung von Themen

Das Team der Gemeindeentwicklung bearbeitet jähr-

lich, unter Mitarbeit internationaler Experten, ein kriti-

sches, aktuelles Thema, das jeweils klar definiert und

abgegrenzt wird. Das Thema soll für die Salzburger

Gemeinden und Regionen relevant sein und auf Her-

ausforderungen der Zukunft Bezug nehmen. Im Rah-

men dieses thematischen Schwerpunktes sollen Ver-

anstaltungen stattfinden. Das Jahresthema wird mit

einer Abschlussveranstaltung beendet und in Salz-

burger Medien publiziert.

Neben den oben angeführten Aufgaben ist die Ge-

GE- Gemeinden
Nicht GE-

Gemeinden
Regionalverbände Stadtteilvereine

Förderfähig Nein Ja Ja Nein

Höchste Fördersumme pro Jahr Euro 20.000 Euro 40.000

Fördersatz nach Förderkriterien

und  Finanzstärke

der Gemeinde

nach Förderkriterien

50 - 100 %

Finanzierungsabhän

gig, bzw.

(Entscheidung des

Beirats)

Dauer je nach Projektdauer je nach Projektdauer

Betreuungsleistung durch Mitarbeiter

der GE

Ja, projektabhängig,

höchstens 100 h p.a.

Ja, projektabhängig,

höchstens 100 h p.a.

Förderfähigkeit von Umsetzungen Ja, für kleine

Maßnahmen bis

Euro 10.000 im o.a.

Budgetrahmen

Ja, für kleine

Maßnahmen bis

Euro 10.000 im o.a.

Budgetrahmen

Tabelle 3: Förderung von GE-Einzelprojekten

Förderung von GE-Einzelprojekten
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meindeentwicklung in mehrere österreich- und euro-

paweite Netzwerke eingebunden. Kleinere Maßnah-

men, Tagungen, Ortsbildmessen oder interne Publi-

kationen sind erforderlich. Im Rahmen des Budgets

soll ein entsprechender Anteil für diese Ausgaben re-

serviert werden. Diese Projekte werden dem Beirat

für Gemeindeentwicklung zur Bewilligung vorgelegt.

4.4 EU-Projekte

Die Gemeindeentwicklung bemüht sich um Mitarbeit

bei transnationalen EU-Projekten mit Gemeinde- und

Regionsbezug. Salzburger Gemeinden und Regio-

nen profitieren von zusätzlichen Fördermitteln und

Erfahrungsaustausch. Pilotregionen profitieren zu-

sätzlich durch die Entwicklung konkreter Maßnah-

men. Namentlich sind dies derzeit die Programm-

schienen Interreg IVA und IVB sowie URBACT. Ange-

strebt wird die kontinuierliche Teilnahme an zwei bis

drei parallel laufenden EU-Projekten. Damit wird auch

den Interessen des Landes an der Beteiligung an EU-

Projekten Rechnung getragen. 

4.5 Übergangsbestimmungen

Die bisher aufgenommenen Gemeinden oder Stadt-

teilvereine behalten ihren Status bis zum Ausschei-

den aus dem Landesprogramm bei. Es besteht je-

doch die Möglichkeit für Gemeinden und Stadtteilver-

eine, vorzeitig aus dem bisherigen Programm auszu-

scheiden. Eine Neuaufnahme oder Förderung von

Einzelprojekten entsprechend den Richtlinien ist

dann möglich.

Die vorliegenden Richtlinien treten mit 1. Oktober

2009 in Kraft.

5. Genese der neuen Richtlinien

5.1 Bürgermeisterbefragung

Am 3. März 2008 wurden Fragebögen an die 119

Salzburger Gemeinden und an die sechs an der Ge-

meindeentwicklung beteiligten Stadtteilvereine ge-

sendet. Der Fragebogen diente nicht der Evaluierung

der bisher geleisteten Arbeit der GE sondern vielmehr

dem Erkennen der künftigen Herausforderungen für

die Gemeinden.

Insgesamt sind 57 beantwortete Fragebögen einge-

langt. Von den 53 ehemaligen GE-Gemeinden haben

23 geantwortet (43%); von den 36 aktuellen GE-Ge-

meinden haben 19 geantwortet (53%) und von den

36 Gemeinden die noch nicht an der Gemeindeent-

wicklung teilgenommen haben 14 (42%) die Fragen

beantwortet und retourniert.

5.2 Workshop

Zahlreiche BürgermeisterInnen und Stadtteilvereins-

obleute, Experten und Sponsoren wurden zu einem

Workshop eingeladen. Im Rahmen dieses Work-

shops wurden vor allem wissenschaftliche Ansätze

und bisherige Erfahrungen besprochen und den

Richtlinien zugrunde gelegt.

5.3 Einzelgespräche

In Einzelgesprächen wurden die erarbeiteten Grund-

lagen weiter vertieft. Dabei wurden besonderes die

Interessen der Gemeinden und Sponsoren in die lau-

fende Diskussion eingebracht.

6. Beilagen, Formulare

– Antrag auf Aufnahme in das Programm der

Gemeindeentwicklung 

– Antrag auf Unterstützung eines Einzelprojektes 

– Förderungsansuchen des Landes Salzburg

– Verwendungsnachweis des Landes

Die Beilagen sind auch unter

www.gemeindeentwicklung.at 

downzuloaden. 

Salzburg, im Juli 2009
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